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Die Regionaldirektorin 
als Regionalplanungsbehörde 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 2 6 9  
 
 
 
 

  16.07.2021 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss zur Kenntnis 08.09.2021  

 
 
Betreff: Änderungen des LPlG NRW 

 
 
Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass das Gesetz zur Änderung des 

Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG NRW) im Gesetz- und Verordnungsblatt 

(GV. NRW.), Ausgabe 2021 Nr. 53 vom 15.07.2021, Seite 893 bis 914 verkündet wurde 

und dass die Änderungen am 16.07.2021 in Kraft getreten sind. 

 

AUSGEWÄHLTE ÄNDERUNGEN DES ÄNDERUNGSGESETZES ZUM LPlG NRW 

 

§ 4 Regionalplanungsbehörde 

 

(1) Zuständige Regionalplanungsbehörden sind die Bezirksregierungen Detmold und 

Köln für ihren Regierungsbezirk, die Regionaldirektion des Regionalverbandes Ruhr 

als staatliche Behörde für das Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr sowie die 

Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster für ihren Regierungsbezirk 

außerhalb des Verbandsgebietes des Regionalverbandes Ruhr. 

 

§ 6 Regionale Planungsträger 

 

(2) Im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr ist regionaler Planungsträger die 

Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr. Für das Gebiet des 

Regionalverbandes Ruhr nimmt die Verbandsversammlung des Regionalverbandes 

Ruhr die Aufgaben des Regionalrates nach Maßgabe dieses Gesetzes und anderer 

Landesgesetze wahr.; §§ 9, 16, 19, 32, 35 Absatz 2 Satz 2 und 37 Absatz 3 gelten 

entsprechend. 
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§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger 

 

(1) Der regionale Planungsträger trifft die sachlichen und verfahrensmäßigen 

Entscheidungen zur Aufstellung des Regionalplanes. Das Aufstellungsverfahren wird 

von der Regionalplanungsbehörde durchgeführt; sie ist an die Weisungen des 

regionalen Planungsträgers gebunden. Seine Mitglieder können jederzeit von der 

Regionalplanungsbehörde über den Stand des Aufstellungsverfahrens mündliche 

Auskunft verlangen. Sie ist unverzüglich zu erteilen. Der regionale Planungsträger 

kann einzelne seiner Mitglieder mit der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen 

beauftragen; er hat dem Antrag einer Fraktion oder eines Fünftels seiner 

stimmberechtigten Mitglieder auf Einsichtnahme stattzugeben. Das 

Aufstellungsverfahren endet durch Feststellungsbeschluss. 

 

(2) Die Regionalplanungsbehörde unterrichtet den regionalen Planungsträger über alle 

regional bedeutsamen Entwicklungen. Sie berät mit ihm die Vorbereitung und 

Festlegung von raumbedeutsamen und strukturwirksamen Planungen sowie 

Förderprogramme und -maßnahmen des Landes von regionaler Bedeutung, z. B. auf 

den Gebieten: 

Städtebau, 

Verkehr (soweit nicht in Absatz 4 geregelt), 

Freizeit- und Erholungswesen, Tourismus, 

Landschaftspflege, 

Wasserwirtschaft, 

Abfallbeseitigung und Altlasten, 

Kultur. 

Der regionale Planungsträger kann jederzeit von der Regionalplanungsbehörde 

Auskunft über Stand und Vorbereitung dieser Planungen, über Programme und 

Maßnahmen sowie über regional bedeutsame Entwicklungen verlangen; er hat dem 

Antrag eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mitglieder auf Auskunft stattzugeben. 

 

(3) Der regionale Planungsträger kann auf der Grundlage des Landesentwicklungsplans 

und der Regionalpläne Vorschläge für Förderprogramme und -maßnahmen von 

regionaler Bedeutung unterbreiten. Dabei sind Vorschläge aus der Region, 

insbesondere der Regionalkonferenzen zu berücksichtigen, zusammenzuführen und 

zu bewerten; der regionale Planungsträger nimmt eine Prioritätensetzung vor. Weicht 

das zuständige Ministerium von den Vorschlägen der Regionalräte ab, ist dies im 

Einzelnen zu begründen. 

 

(4) Der regionale Planungsträger beschließt auf der Grundlage des 

Landesentwicklungsplans und der Regionalpläne über die Vorschläge der Region für 

die Verkehrsinfrastrukturplanung (gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne des Bundes 

und des Landes) sowie für die jährlichen Ausbauprogramme für Landesstraßen, 

Radschnellverbindungen des Landes, Radvorrangrouten und Förderprogramme für 

den kommunalen Straßenbau. Der regionale Planungsträger wird über die 

Förderprogramme der Nahmobilität informiert. Dazu unterrichtet die 

Regionalplanungsbehörde - bei Bundesfernstraßen, Landesstraßen und 

Radschnellverbindungen des Landes und Radvorrangrouten betreffenden Plänen und 
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Programmen in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau - den regionalen 

Planungsträger frühzeitig über die Absicht, derartige Pläne oder Programme 

aufzustellen oder zu ändern. Die Regionalplanungsbehörde stellt in Abstimmung mit 

dem Landesbetrieb Straßenbau dem regionalen Planungsträger die hierzu 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung und erteilt auf Verlangen jederzeit Auskunft 

über den Stand und die Vorbereitung der Pläne und Programme. Weicht das für den 

Verkehr zuständige Ministerium von den Vorschlägen des regionalen Planungsträgers 

ab, ist dies in einer Stellungnahme zu begründen. Die regionalen Planungsträger 

legen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis zu 3 Mio. € Gesamtkosten je 

Maßnahme nach Lage des Landeshaushalts Prioritäten fest. Es dürfen keine 

Maßnahmen finanziert werden, denen das zuständige Ministerium im Einzelfall 

widersprochen hat. 

 

(5) Der regionale Planungsträger berät die Landesplanungsbehörde und wirkt durch 

Beratung der Gemeinden und Gemeindeverbände seines Regierungsbezirks darauf 

hin, dass die Ziele der Raumordnung beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden. 

 

§ 13 Beteiligung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 

 

Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes sind bei der 

zuständigen Planungsbehörde sowie den Kreisen und kreisfreien Städten, auf deren 

Bereich sich die Planung erstreckt, für die Dauer von mindestens einem Monat öffentlich 

auszulegen und ergänzend auf der Internetseite des jeweiligen Planungsträgers zu 

veröffentlichen. Die Auslegung bei Kreisen und kreisfreien Städten erfolgt ausschließlich 

elektronisch. Ergänzend zur öffentlichen Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 S. 3 des 

Raumordnungsgesetzes ist die Auslegung auch auf der Internetseite der zuständigen 

Planungsbehörde bekanntzumachen mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 

Auslegung schriftlich oder in elektronischer Form vorgebracht werden können. Die 

Auslegung der Regionalpläne bei der Regionalplanungsbehörde kann mittels eines 

elektronischen Lesegerätes erfolgen. 

 

(2) Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 4 des Raumordnungsgesetzes findet eine 

erneute Auslegung nur bei wesentlichen Änderungen Anwendung. 

 

§ 16 Zielabweichungsverfahren 
 

(3)  Zuständig für das Zielabweichungsverfahren bei Regionalplänen ist die 
Regionalplanungsbehörde. Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich 
betroffenen öffentlichen Stellen sowie der Belegenheitsgemeinde und im 
Einvernehmen mit der Belegenheitsgemeinde und dem regionalen Planungsträger. 
Im Falle von baulichen Anlagen des Bundes oder des Landes mit besonderer 
öffentlicher Zweckbestimmung im Sinne des § 37 des Baugesetzbuches entscheidet 
sie im Benehmen mit den fachlich betroffenen Stellen und im Benehmen mit der 
Belegenheitsgemeinde und dem regionalen Planungsträger. 
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§ 19 Erarbeitung und Aufstellung der Regionalpläne 

 

(1) Hat der regionale Planungsträger die Aufstellung eines Regionalplans beschlossen, 

führt die Regionalplanungsbehörde das Aufstellungsverfahren durch. 

 

(3)  Die Stellungnahmen der öffentlichen Stellen und der Personen des Privatrechts nach 

§ 4 des Raumordnungsgesetzes, die nicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 des 

Raumordnungsgesetzes ausgeschlossen sind, werden mit diesen erörtert, sofern der 

regionale Planungsträger dies beschließt. Ein Ausgleich der Meinungen ist 

anzustreben. Dabei ist auch eine Beschränkung auf einzelne Aspekte der 

Stellungnahme möglich. Die Erörterung kann auch als Video- oder Telefonkonferenz 

oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmedien durchgeführt werden. 

Die Regionalplanungsbehörde unterrichtet den Regionalrat über alle fristgemäß 

eingegangenen Stellungnahmen und über das Ergebnis der Erörterung. Der Bericht 

muss die Anregungen, über die keine Einigkeit erzielt wurde, aufzeigen. 

 

(4)  Der regionale Planungsträger entscheidet nach Abschluss des 

Erarbeitungsverfahrens über die Feststellung des Regionalplans. Dieser wird der 

Landesplanungsbehörde von der Regionalplanungsbehörde mit einem Bericht zum 

Aufstellungsverfahren und abwägungsrelevanten Unterlagen vorgelegt. Die 

Regionalplanungsbehörde hat darüber hinaus darzulegen, ob sie selbst Bedenken 

gegenüber dem vom Regionalrat aufgestellten Regionalplan hat; dem Regionalrat ist 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

(5)  Änderungen eines Regionalplanes können in einem vereinfachten Verfahren 

durchgeführt werden, soweit nicht die Grundzüge der Planung berührt werden. Für 

die Eröffnung des Aufstellungsverfahrens genügt der Beschluss der Vorsitzenden 

oder des Vorsitzenden und eines weiteren stimmberechtigten Mitglieds des 

regionalen Planungsträgers. Bestätigt der regionale Planungsträger bei seiner 

nächsten Sitzung diesen Beschluss nicht, hat die Regionalplanungsbehörde die 

Arbeiten zur Änderung des Regionalplanes einzustellen. 

 

(6)  Regionalpläne und Änderungen von Regionalplänen bedürfen nicht der 

Genehmigung der Landesplanungsbehörde. Sie sind der Landesplanungsbehörde 

anzuzeigen. Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn die Landesplanungsbehörde nicht 

innerhalb der Frist von höchstens zwei Monaten bei vorhabenbezogenen 

Änderungsverfahren und drei Monaten bei allen anderen Verfahren nach Anzeige 

aufgrund einer Rechtsprüfung im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 

Ministerien unter Angabe von Gründen Einwendungen erhoben hat. Die Frist beginnt 

mit Eingang der vollständigen Unterlagen, die von den Regionalplanungsbehörden in 

elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Teile von Regionalplänen können 

vorweg bekannt gemacht oder von der Bekanntmachung ausgenommen werden. 

 

§ 32 Raumordnungsverfahren 

 

(2) Die Regionalplanungsbehörde fordert binnen zwei Wochen die zu beteiligenden 

öffentlichen Stellen zur Stellungnahme auf. Diesen ist eine Frist zu setzen, innerhalb 
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derer sie Bedenken und Anregungen zu den Planungen und Maßnahmen vorbringen 

können. Die Frist soll zwei Monate nicht überschreiten. Die fristgemäß vorgebrachten 

Stellungnahmen können mit den beteiligten öffentlichen Stellen und den Personen 

des Privatrechts nach § 4 des Raumordnungsgesetzes erörtert werden. Dabei ist auch 

eine Beschränkung auf einzelne Aspekte der Stellungnahme möglich. Die Erörterung 

kann auch als Video- oder Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmedien durchgeführt werden. Abweichend von § 15 Absatz 3 des 

Raumordnungsgesetzes ist auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

 

(3) Die raumordnerische Beurteilung wird ohne Begründung im Amtsblatt der 

Bezirksregierung bekannt gegeben. Die raumordnerische Beurteilung wird mit 

Begründung bei der zuständigen Regionalplanungsbehörde und bei den Kreisen und 

Gemeinden, auf deren Gebiet sich das Vorhaben erstreckt, für die Dauer von fünf 

Jahren zur Einsicht für jedermann bereitgehalten und ist in das Internet einzustellen; 

in der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen. Die Gemeinden haben ortsüblich 

bekannt zu machen, bei welcher Stelle die raumordnerische Beurteilung während der 

Dienststunden eingesehen werden kann. 

 

(4) Ändern sich die für die raumordnerische Beurteilung maßgeblichen 

landesplanerischen Ziele, ist zu prüfen, ob die Beurteilung noch Bestand haben kann. 

Die raumordnerische Beurteilung wird fünf Jahre nach der Bekanntgabe darauf 

überprüft, ob sie mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung noch 

übereinstimmt und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen noch 

abgestimmt ist. Die Überprüfung ist entbehrlich, wenn mit dem Verfahren für die 

Zulassung des Vorhabens oder eines Vorhabenabschnittes begonnen worden ist. Die 

raumordnerische Beurteilung wird spätestens nach zehn Jahren unwirksam. 

 

(5) Die Regionalplanungsbehörden erheben für die Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens und für die Prüfung gemäß § 15 Absatz 5 Satz 2 des 

Raumordnungsgesetzes Gebühren. Bemessungsgrundlage für die Festlegung der 

Höhe der Gebühren sind die Herstellungskosten, bei Hoch- und 

Höchstspannungsleitungen die Länge des Trassenkorridors des dem 

Raumordnungsverfahren zugrundeliegenden Vorhabens. Der Träger des Vorhabens 

trägt die Kosten für die Hinzuziehung von Sachverständigen. Im Übrigen gilt das 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 34 Beratung und Anpassung der Bauleitplanung 

 

(1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung fragt die Gemeinde 

bei Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplanes unter 

Vorlage der erforderlichen Planunterlagen bei der Regionalplanungsbehörde an, 

welche Ziele für den Planungsbereich bestehen. 

 

(2) Äußert sich die Regionalplanungsbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten auf die 

Anfrage der Gemeinde, so kann die Gemeinde davon ausgehen, dass 

raumordnungsrechtliche Bedenken nicht erhoben werden. 
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(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfahrens nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches 

vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) oder bevor der betroffenen Öffentlichkeit 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird, der Regionalplanungsbehörde eine 

Ausfertigung des Entwurfs des Bauleitplanes zuzuleiten. Die Fortführung des 

Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplanes wird hierdurch nicht gehemmt. Äußert 

sich die Regionalplanungsbehörde nicht innerhalb von einem Monat auf die Anfrage 

der Gemeinde, so kann die Gemeinde davon ausgehen, dass raumordnungsrechtliche 

Bedenken seitens der Regionalplanungsbehörde nicht erhoben werden. Die 

Fortführung des Verfahrens wird durch das Nichtvorliegen von Stellungnahmen der 

Regionalplanungsbehörden und auch durch negative Stellungnahmen nach den 

Absätzen 1 und 2 zu den entsprechenden Zwischenständen der Planung nicht 

gehemmt.  

 

§ 38 Experimentierklausel 

 

(1) Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung, bei Vorhaben der Energiewende, zur 

Bewältigung der Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels oder im 

Zusammenhang mit den Anforderungen der Digitalisierung oder der Klimaanpassung 

können ein vereinfachtes Anzeigeverfahren gemäß § 19 Absatz 6, vereinfachte 

Zielabweichungsverfahren gemäß § 16, § 30 Absatz 2 und § 30 Absatz 3 und ein 

vereinfachtes Anpassungsverfahren gemäß § 34 erprobt werden. 

 

(2) Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 

Ministerien und im Benehmen des für die Landesplanung zuständigen Ausschusses 

des Landtags die Räume, die Dauer und den Evaluierungszeitraum sowie die 

Ausgestaltung der zu erprobenden Verfahren durch Rechtsverordnung. 

 

(3)  Die Landesregierung überprüft und bewertet die Auswirkungen der Absätze 1 und 2 

und erstattet dem Landtag zum 31. Dezember 2024 Bericht. 

 

§ 39 Verwaltungshelfer 

 

Insbesondere zur Beschleunigung von Verfahren zur Aufstellung von 

Raumordnungsplänen kann der Planungsträger eine dritte Person mit der Vorbereitung 

und Durchführung von Verfahrensschritten nach diesem Gesetz beauftragen. Er kann 

einer dritten Person auch die Durchführung einer Mediation oder eines anderen 

Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung übertragen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Gerber, Anne Bongartz, Michael  
Akt.zeichen  
  

 
 


